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23/02 Anfechtungsordnung Ausgleichsordnung
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Norm

AusgleichsO §28 Z2;

AusgleichsO §53 Abs7;

KO §156 Abs7 Satz2;

KO §58 Z2;

VStG §19 Abs2;

VStG §19;

Rechtssatz

Die Au;assung, für vor Erö;nung des Konkurses begangene Straftaten könne nach Abschluß eines Zwangsausgleiches

eine Geldstrafe nur in der Höhe der Ausgleichsquote verhängt werden, @ndet im Gesetz keinerlei Deckung. Die nach

dem Insolvenzverfahren beim Besch anzunehmenden ungünstigen Einkommensverhältnisse und

Vermögensverhältnisse hat die Beh gemäß § 19 Abs 2 VStG bei der Strafbemessung zu berücksichtigen.

Schlagworte

Persönliche Verhältnisse des Beschuldigten
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